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Bekanntmachung der Gemeindebehörde
über das Recht auf Einsicht in das Wählerverzeichnis und die Erteilung von Wahlscheinen

für die Wahl zum Deutschen Bundestag am 27. September 2009

1. Das Wählerverzeichnis zur Bundestagswahl

für die Wahlbezirke der Gemeinde Hansestadt Stralsund

wird in der Zeit vom 07. September 2009 bis 11. September 2009 – während folgender Öffnungszeiten –

(20. bis 16. Tag vor der Wahl)

Montag von 8:00 Uhr bis 16:00 Uhr
Dienstag von 8:00 Uhr bis 18:00 Uhr
Mittwoch von 8:00 Uhr bis 16:00 Uhr
Donnerstag von 8:00 Uhr bis 17:00 Uhr
Freitag von 8:00 Uhr bis 13:00 Uhr

in Stralsund, Dielenhaus, Mühlenstr. 3

für Wahlberechtigte zur Einsichtnahme bereitgehalten. Jeder Wahlberechtigte kann die Richtigkeit oder Vollständigkeit der zu seiner Person im
Wählerverzeichnis eingetragenen Daten überprüfen. Sofern ein Wahlberechtigter die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Daten von anderen im
Wählerverzeichnis eingetragenen Personen überprüfen will, hat er Tatsachen glaubhaft zu machen, aus denen sich eine Unrichtigkeit oder Un-
vollständigkeit des Wählerverzeichnisses ergeben kann. Das Recht auf Überprüfung besteht nicht hinsichtlich der Daten von Wahlberechtigten,
für die im Melderegister ein Sperrvermerk gemäß den § 21 Abs. 5 des Melderechtsrahmengesetzes entsprechenden Vorschriften der Landesmel-
degesetze eingetragen ist.

Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren geführt. Die Einsichtnahme ist durch ein Datensichtgerät möglich.

Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist oder einen Wahlschein hat.

2. Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig hält, kann in der Zeit vom 20. Tag bis zum 16. Tag vor der Wahl,

spätestens am 11. September 2009 bis 13:00 Uhr, bei der Gemeindebehörde

(16. Tag vor der Wahl)

Anschrift

Hansestadt Stralsund
Der Oberbürgermeister
Dielenhaus, Mühlenstr. 3

18439 Stralsund

Einspruch einlegen.

Der Einspruch kann schriftlich oder durch Erklärung zur Niederschrift eingelegt werden.

3. Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, erhalten bis spätestens zum 06.09.2009 eine Wahlbenachrichtigung.

(21. Tag vor der Wahl)

Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, wahlberechtigt zu sein, muss Einspruch gegen das Wählerverzeichnis einlegen, wenn
er nicht Gefahr laufen will, dass er sein Wahlrecht nicht ausüben kann.

Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen werden und die bereits einen Wahlschein und Briefwahlunterlagen be-
antragt haben, erhalten keine Wahlbenachrichtigung.

4. Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl im Wahlkreis 15 Stralsund – Nordvorpommern – Rügen
(Nummer und Name)

- durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlraum (Wahlbezirk) dieses Wahlkreises
oder

- durch Briefwahl

teilnehmen.
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5. Einen Wahlschein erhält auf Antrag

5.1 ein in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtigter,

5.2 ein nicht in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtigter,

a) wenn er nachweist, dass er ohne sein Verschulden die Antragsfrist auf Aufnahme in das Wählerverzeichnis nach § 18 Abs. 1 der Bun-
deswahlordnung (bis zum 06. September 2009)
oder die Einspruchsfrist gegen das Wählerverzeichnis nach § 22 Abs. 1 der Bundeswahlordnung (bis zum 11. September 2009) ver-
säumt hat,

b) wenn sein Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach Ablauf der Antragsfrist nach § 18 Abs. 1 der Bundeswahlordnung oder der
Einspruchsfrist nach § 22 Abs. 1 der Bundeswahlordnung entstanden ist,

c) wenn sein Wahlrecht im Einspruchsverfahren festgestellt worden und die Feststellung erst nach Abschluss des Wählerverzeichnisses zur
Kenntnis der Gemeindebehörde gelangt ist.

Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis eingetragenen Wahlberechtigten bis zum 25. September 2009 18.00 Uhr,
(2. Tag vor der Wahl)

bei der Gemeindebehörde mündlich, schriftlich oder elektronisch beantragt werden.

Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein Aufsuchen des Wahlraumes nicht oder nur unter nicht zumutbaren Schwierigkeiten möglich
macht, kann der Antrag noch bis zum Wahltage, 15.00 Uhr, gestellt werden.

Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der beantragte Wahlschein nicht zugegangen ist, kann ihm bis zum Tage vor der Wahl,
12.00 Uhr, ein neuer Wahlschein erteilt werden.

Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte können aus den unter 5.2 Buchstabe a bis c angegebenen Gründen den Antrag auf
Erteilung eines Wahlscheines noch bis zum Wahltage, 15.00 Uhr, stellen.

Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass er dazu berechtigt ist. Ein behin-
derter Wahlberechtigter kann sich bei der Antragstellung der Hilfe einer anderen Person bedienen.

6. Mit dem Wahlschein erhält der Wahlberechtigte
- einen amtlichen Stimmzettel des Wahlkreises,
- einen amtlichen blauen Stimmzettelumschlag,
- einen amtlichen, mit der Anschrift, an die der Wahlbrief zurückzusenden ist, versehenen roten Wahlbriefumschlag und
- ein Merkblatt für die Briefwahl.

Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlunterlagen für einen anderen ist nur möglich, wenn die Berechtigung zur Empfangnahme der Unter-
lagen durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachgewiesen wird und die bevollmächtigte Person nicht mehr als vier Wahlberechtigte vertritt;
dies hat sie der Gemeindebehörde vor Empfangnahme der Unterlagen schriftlich zu versichern. Auf Verlangen hat sich die bevollmächtigte Per-
son auszuweisen.

Bei der Briefwahl muss der Wähler den Wahlbrief mit dem Stimmzettel und dem Wahlschein so rechtzeitig an die angegebene Stelle absenden,
dass der Wahlbrief dort spätestens am Wahltage bis 18.00 Uhr eingeht.

Der Wahlbrief wird innerhalb der Bundesrepublik Deutschland ohne besondere Versendungsform ausschließlich von der Deutschen Post AG un-
entgeltlich befördert. Er kann auch bei der auf dem Wahlbrief angegebenen Stelle abgegeben werden.

Stralsund, den 10.08.2009
Die Gemeindebehörde

Teileinziehung
von öffentlichen Verkehrsflächen

im Bereich der Hansestadt Stralsund
Teileinziehungsverfügung des Ministeriums für Verkehr,
Bau und Landesentwicklung Mecklenburg-Vorpommern

vom 11.08.2009 - VIII 240 555-01-01 -

Der im Bereich der Hansestadt Stralsund gelegene Straßen-
abschnitt der Bahnhofstraße von der Einmündung „Am Bahn-
weg“ bis zur Einmündung „Am Zuckergraben“ wird gemäß § 9
Abs. 2 Straßen– und Wegegesetz Mecklenburg-Vorpommern
in der Widmung auf den Geh- und Radweg beschränkt.
Der Straßenabschnitt ist belegen in der Gemarkung Stral-
sund, Flur 35, Flurstück 99 (teilweise).

Der Verwaltungsakt einschließlich Lageplan kann im Ministe-
rium für Verkehr, Bau und Landesentwicklung, Schlossstraße
6-8, 19053 Schwerin, Dienstzimmer 255, eingesehen werden.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats nach
Veröffentlichung Klage beim Verwaltungsgericht Greifswald,
Domstraße 7, 17489 Greifswald, schriftlich oder zur Nieder-
schrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle erhoben
werden.

Im Auftrag
gez. Gundolf Rupprich
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Jahresabschluss 2008
gemäß § 16 Absatz 5 Kommunalprüfungsgesetz
Bekanntmachung der SWS Telnet GmbH

I. Der Jahresabschluss 2008 der SWS Telnet GmbH wurde
durch die WIKOM AG geprüft und am 30.04.2009 mit fol-
gendem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk verse-
hen:
„Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers an die SWS
Telnet GmbH
Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz,
Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - unter Ein-
beziehung der Buchführung und den Lagebericht der
SWS Telnet GmbH, Stralsund, für das Geschäftsjahr vom
01. Januar bis 31. Dezember 2008 geprüft. Durch § 15
KPG M-V wurde der Prüfungsgegenstand erweitert. Die
Prüfung erstreckt sich daher auch auf die wirtschaftlichen
Verhältnisse der Gesellschaft i. S. v. § 53 Abs. 1 Nr. 2
HGrG. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahres-
abschluss und Lagebericht nach den deutschen handels-
rechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestim-
mungen des Gesellschaftsvertrags und die wirtschaftli-
chen Verhältnisse der Gesellschaft liegen in der Verant-
wortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft. Un-
sere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns
durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jah-
resabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und
über den Lagebericht sowie über die wirtschaftlichen
Verhältnisse der Gesellschaft abzugeben.
Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317
HGB und § 15 KPG M-V unter Beachtung der vom Insti-
tut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen
Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorge-
nommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und
durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die
sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss
unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buch-
führung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes
der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich
auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden
und mit hinreichenden Sicherheit beurteilt werden kann,
ob die wirtschaftlichen Verhältnisse der Gesellschaft An-
lass zu Beanstandungen geben. Bei der Festlegung der
Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die
Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und recht-
liche Umfeld der Gesellschaft sowie die Erwartungen ü-
ber mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prü-
fung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbe-
zogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für
die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und La-
gebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben
beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der ange-
wandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen
Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die
Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlus-
ses und des Lageberichts. Die Prüfung der wirtschaftli-
chen Verhältnisse haben wir darüber hinaus entspre-
chend den vom IDW festgestellten Grundsätzen zur Prü-
fung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und
der wirtschaftlichen Verhältnisse gemäß § 53 HGrG vor-
genommen. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prü-
fung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beur-
teilung bildet.
Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung
gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresab-
schluss den deutschen handelsrechtlichen und den er-
gänzenden landesrechtlichen Vorschriften und den er-

gänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages
und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ord-
nungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Ver-
hältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz-
und Ertragslage der Gesellschaft.
Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresab-
schluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von
der Lage der Gesellschaft und stellt die Chancen und Ri-
siken der künftigen Entwicklung zutreffend dar.
Die wirtschaftlichen Verhältnisse geben nach unserer
Beurteilung zu wesentlichen Beanstandungen keinen An-
lass.“

II. Der Gesellschafter der SWS Telnet GmbH hat am
30.06.2009 den Jahresabschluss 2008 mit dem Lagebe-
richt festgestellt.

III. Der Jahresabschluss 2008 und der Lagebericht werden
vom Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Bekanntma-
chung an für sieben Tage in den Geschäftsräumen der
SWS Energie GmbH, Frankendamm 7, in Stralsund öf-
fentlich ausgelegt.

Wir geben bekannt, den testierten Jahresabschluss und
den Lagebericht für das Geschäftsjahr 2008 am
13.08.2009 beim elektronischen Bundesanzeiger unter
der HRB-Nr. 5009 des Amtsgerichtes Stralsund einge-
reicht zu haben.

Stralsund, den 13.08.2009

gez. Koos gez. Sekulla
Geschäftsführer Geschäftsführer
SWS Energie GmbH SWS Telnet GmbH

Bewegliche Ferientage
für das Schuljahr 2009/2010

Mit dem Schulträger sind einvernehmlich folgende Termine
als bewegliche Ferientage vereinbart Worden:
20. November 2009
23. November 2009
14. Mai 2010
Die Termine gelten für alle allgemein bildenden Schulen der
Hansestadt Stralsund verbindlich.

An diesen Tagen entfallen alle Schwimmhallenzeiten, Schü-
lertransporte sowie Turnhallenzeiten.
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